
 

 

 

Feststellung der UVP-Pflicht nach § 5 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Abteilung 

Technischer Umweltschutz, Zentraldezernat Immissionsschutz, Hamburger Chaussee 25, 

24220 Flintbek vom 18. Januar 2024 – Aktenzeichen G50/2024/002 

Kreis Stormarn, Gemeinde Stapelfeld 

Die Firma EEW Energy from Waste Stapelfeld GmbH, Ahrensburger Weg 4 in 22145 Sta-

pelfeld plant die wesentliche Änderung ihres Müllheizkraftwerkes durch bauliche Verände-

rung (Errichtung eines Wetterschutzdaches an Stelle der geplanten Annahmehalle und 

Anpassung der Löschwasserbevorratung von ca. 2700 m³ auf ca. 4000 m³) der bereits ge-

nehmigten thermischen Abfallbehandlungsanlage (MHKW) in Stapelfeld, Ahrensburger 

Weg 4, Gemarkung Stapelfeld, Flur 2, Flurstücke 105 und 2/5. 

Für das Vorhaben wurde eine Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274; 

2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 202), in Verbindung mit Nr.8.1.1.3 des Anhangs 1 der Vierten Verord-

nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-

migungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) vom 31. Mai 2017 (BGBI. I S. 1440), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799), bean-

tragt. 

Vor der Entscheidung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist nach 

§§ 5, 9 (UVP-Pflicht bei Änderungsvorhaben), des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBI. I S. 

540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 409), in Verbindung mit Nr. 8.1.1.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG in einer 

allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles festzustellen, ob für das Vorhaben eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 
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Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten wegen folgender 

Merkmale des Vorhabens: Durch das geplante Vorhaben sind keine unzumutbaren Immis-

sionen durch Luftschadstoffe zu erwarten, da die Geruchsbelastung auch bei entfallender 

Anlieferhalle und der geplanten überdachten Anlieferung vernachlässigbar ist. Auch bei 

übermäßiger Kumulation ist die Gesamtzusatzbelastung als irrelevant anzusehen. Ebenso 

sind keine unzumutbaren Immissionen durch Lärm zu erwarten, da die Zusatzbelastung 

unter dem Irrelevanzwert liegt. Mit dem Vorhaben ist keine Kapazitätserhöhung verbun-

den. Die seitlich offene Bauweise für die Anlieferung dient der Optimierung der Arbeitsab-

läufe. Es werden keine neuen Technologien oder zusätzlichen Stoffe eingesetzt. Die ge-

plante Maßnahme ist insgesamt von untergeordnetem Umfang. 

Für die Neugenehmigung des Müllheizkraftwerkes aus dem Jahr 2022 wurde eine Um-

weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt.  

Nach Einschätzung des Landesamtes für Umwelt wurde aufgrund der vorgenommenen 

überschlägigen Prüfung der nach Anlage 2 des UVPG eingereichten Unterlagen des Vor-

habenträgers unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien 

festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da das Vorha-

ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 

UVPG zu berücksichtigen wären. 

Diese Feststellung ist nach § 5 Absatz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 


